
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Untersuchung erfolgt in Übereinstimmung 
mit dem mit 1. Jänner 2006 in Kraft getretenen 
Bundesgesetz, mit dem die Unfalluntersu-
chungsstelle des Bundes errichtet wird (Unfall-
untersuchungsgesetz BGBl. I Nr. 123/2005) und 
das Luftfahrtgesetz, das Eisenbahngesetz 1957, 
das Schifffahrtsgesetz und das Kraftfahrgesetz 
1967 geändert werden, sowie auf Grundlage der 
Richtlinie 2004/49/EG des Europäischen Parla-
ments und Rates vom 29. April 2004. Zweck der 
Untersuchung ist ausschließlich die Feststellung 
der Ursache des Vorfalles zur Verhütung künfti-
ger Vorfälle. Die Untersuchung dient nicht der 
Feststellung des Verschuldens oder der Haftung. 
Bei den verwendeten personenbezogenen 
Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide 
Geschlechter.  
Ohne schriftliche Genehmigung der Bundesan-
stalt für Verkehr darf dieser Bericht nicht aus-
zugsweise wiedergegeben werden. 
 
Besuchsadresse: A-1210 Wien, Trauzlgasse 1 
Postadresse: A-1000 Wien, Postfach 207 
Homepage: http://versa.bmvit.gv.at 
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Verzeichnis der Regelwerke 
 

Richtlinie 2004/49/EG „Richtlinie über die Eisenbahnsicherheit“ 
TSI „Güterwagen“ 2006/861/EG Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI) zum  
 Teilsystem „Fahrzeuge - Güterwagen“ des konventionellen  
 transeuropäischen Bahnsystems 
Entwurf TSI CON RAIL INFRA „Infrastruktur“ des konventionellen Eisenbahnsystems 
EisbG 2005 Eisenbahngesetz 1957, österreichisches Bundesgesetzblatt aus 2006, Teil I,  
 125. Bundesgesetz 
UUG  Unfalluntersuchungsgesetz, österreichisches Bundesgesetzblatt aus 2005, Teil I,  
 123. Bundesgesetz 
MEG Maß- und Eichgesetz, österreichisches Bundesgesetz in der Fassung  
 Bundesgesetzblatt aus 2004, Teil I 137. Bundesgesetz 
MeldeVO Eisb Meldeverordnung Eisenbahn 2006, österreichisches Bundesgesetzblatt aus  
 2005, Teil II, 279. Verordnung 
EisbBBV Eisenbahnbau- und –betriebsverordnung, österreichisches Bundesgesetzblatt  
 aus 2008, Teil II, 398. Verordnung 
MB UIC 510-1 Güterwagen – Laufwerke  
MB UIC 530-2  Güterwagen – Fahrsicherheit 
ORE B55/RP8  Entgleisungssicherheit von Güterwagen in Gleisverwindungen 
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 Verzeichnis der Abkürzungen 
 

AS  Aufmerksamkeitsschwelle 
BAV  Bundesanstalt für Verkehr 
BMVIT  Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 
Bf  Bahnhof 
Bh, Ba  Bremshundertstel, Bremsausmaß 
ES  Eingriffsschwelle 
Hbf  Hauptbahnhof 
HLL  Hauptluftleitung 
Hst  Haltestelle 
IM  Infrastruktur Manager (Infrastrukturbetreiber) 
La   Übersicht über Langsamfahrstellen und Besonderheiten 
LILO  Linzer Lokalbahn AG 
NVR  National Vehicle Register (Österreichisches Schienenfahrzeug- 
  Einstellungsregister) 
ÖBB  Österreichische Bundesbahnen 
ORE   Forschungs- und Versuchsamt der UIC 
RU  Railway Undertaking (Eisenbahnverkehrsunternehmen) 
SES  Soforteingriffsschwelle 
StH  Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.H. 
Tfz   Triebfahrzeug 
Tfzf   Triebfahrzeugführer 
UIC  Internationaler Eisenbahnverband 
UUB   Unfalluntersuchungsstelle des Bundes, Fachbereich Schiene 
Z  Zug 

 

Vorbemerkungen 
 

Gemäß UUG, § 5 haben Untersuchungen als ausschließliches Ziel die Feststellung der Ursache 
des Vorfalles, um Sicherheitsempfehlungen ausarbeiten zu können, die zur Vermeidung gleichar-
tiger Vorfälle in der Zukunft beitragen können. Die Untersuchungen zielen nicht darauf ab, 
Schuld- oder Haftungsfragen zu klären. 
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1. Zusammenfassung 
 

Am 17. April 2010, um ca. 17:37 Uhr, bei der Fahrt des Zuges 71006 auf der Strecke LILO I 
von Bf Niederspaching nach Bf Emling Ausweiche entgleiste der 13. Wagen (2-achsiger 
Bahndienst-Schotterwagen) im km 33,430. Die Zugmannschaft bestehend aus dem Tfzf 
und Zugführer bemerkten die Entgleisung erst durch die Zwangsbremsung infolge der 
Trennung der HLL zwischen dem 13. und 14. Wagen. Der Zug kam im km 32,100 zum Still-
stand. 
 
Ursache der Entgleisung ist eine unzulässig große Gleisverwindung.  
 
Es wurden keine Personen getötet oder verletzt. 

 

2. Allgemeine Angaben  
 

2.1. Ort              
 

Linzer Lokalbahn AG 
IM Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.H. 
 Strecke LILO I von (Hst Untergaumberg) km 2,020 über Bf Eferding nach 

Bf Waizenkirchen 
 zwischen Bf Wackersbach und Bf Prambachkirchen-Bad Weinberg 
 km 33,430 
 

 
Abbildung 1     Skizze Eisenbahnlinien Österreich 

Strecke LILO I 
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2.2. Zeitpunkt 

 
Samstag, 17. April 2010, um 17:37 Uhr 
 

2.3. Witterung, Sichtverhältnisse 
 
Bedeckt, + 12 °C, keine Einschränkung der Sichtverhältnisse. 
 

2.4. Behördenzuständigkeit 
 
Gemäß Standardsicherheitsbescheinigung, Anlage 1 „Infrastrukturbasisdaten“ sind 
die Strecken der LILO Nebenbahnen. Gemäß EisbG, § 12, Absatz 2 ist der Landes-
hauptmann von Oberösterreich als Behörde zuständig.  
 

2.5. Örtliche Verhältnisse 
 

 
Abbildung 2     Skizze Streckenplan der LILO - Quelle StH 

Entgleisungsstelle 
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Die Betriebsabwicklung erfolgt gemäß den Bestimmungen und Vorgaben des IM StH 
(Betriebsvorschrift V3-StH, Signalvorschrift V2 und Zusatzbestimmungen zur V2). 
 
Infrastrukturbasisdaten zur Standardsicherheitsbescheinigung der Linzer Lokalbahn 
AG (Auszug): 
 
Einstufung der Strecke Nebenbahn 
Traktionsart 750 V= 
Spurweite  1435 mm 
Betriebslänge 58,710 km 
Anzahl der Streckengleise 1 
Kleinster Bogenhalbmesser - Streckengleis  150 m 
Kleinster Bogenhalbmesser - Nebengleis 80 m 
Zulässiger Überhöhungsfehlbetrag 130 mm 
Zulässige Seitenbeschleunigung teilweise 0,85 m/s² 
Größte Neigung  27 ‰ 
Maximale Rampenneigung 1 : 400 
Maximale Achslast  20 t 

Art des Verkehrs 
Personen- und Güterver-
kehr 

Maximale Streckengeschwindigkeit 70 km/h 
Minimale Streckengeschwindigkeit 20 km/h 
Maximale Zuglänge  100 m 
Maximales Zuggewicht (Masse gemäß MEG) 800 t 
Mindestbremshundertstel in Bremsart „P“ 
(Anmerkung UUB: Laut Angabe des IM gilt dies bei 
minimaler Streckengeschwindigkeit von 20 km/h) 

31 % 

Notbremsüberbrückung nein 
Besetzung der Züge 0 : 0 
Signalsystem ÖBB 
Zugfunk/Verschubfunk System StH 

Abbildung 3     Tabelle Infrastrukturbasisdaten (Auszug) 

 
2.6. Zusammensetzung der beteiligten Fahrt 

 
B 71006 (Bedarfszug des RU StH) 
 

Zuglauf: von Bf Niederspaching über Bf Eferding nach Bf Emling Ausweiche 
 
Zusammensetzung: 
 Tfz 2016 911-7 
 21 Stück 2 achsige unbeladene Bahndienst-Schotterwagen 
 383 t Gesamtgewicht (Masse gemäß MEG) 
 223,2 m Gesamtzuglänge 
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 Buchfahrplan LILO, Heft 4, Fahrplanmuster B 71006 des IM 
 Fahrplanhöchstgeschwindigkeit vmax = 40 km/h 
 Bremshundertstel erforderlich 51 % 
 
 Sammelbefehl des IM für Z 71006 
 Fahrplanhöchstgeschwindigkeit vmax = 50 km/h 
 Bremshundertstel erforderlich 67 % 
 
 Bremshundertstel vorhanden 114 % (laut Internationale Wagenliste) 
 durchgehend und ausreichend gebremst 

 
2.7. Zulässige Geschwindigkeiten 
 

2.7.1. Auszug aus Tafel B1 des IM 
 
Verzeichnis der Eisenbahnübergänge und Geschwindigkeiten 
 

 
 

 
Abbildung 4     Auszug aus Tafel B1 des IM 

 
Die örtlich zulässige Geschwindigkeit im betroffenen Streckenabschnitt beträgt 
gemäß Tafel B1 50 km/h. 

Entgleisungsstelle 
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2.7.2. Auszug aus Buchfahrplan LILO, Heft 4, Fahrplanmuster B 71006 des IM 

 

 
Abbildung 5     Buchfahrplan LILO, Heft 4, Fahrplanmuster B 71006 des IM 

 
Die zulässige Geschwindigkeit laut Buchfahrplan B 71006 des IM beträgt 
40 km/h. 
 

2.7.3. Geschwindigkeitseinschränkung durch La 
 

 
Abbildung 6     Auszug aus La des IM 

 
Gemäß La Nummer 7/2010 des IM gibt es im betroffenen Streckenabschnitt 
keine Einschränkung der Geschwindigkeit. 

Entgleisungsstelle 
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2.7.4. Geschwindigkeitseinschränkung durch schriftliche Befehle 

 

 
Abbildung 7     Auszug aus Sammelbefehl des IM für Z 71006 

 
Gemäß Sammelbefehl für Z 71006 am 17.04.2010 verkehrte dieser von 
Niederspaching bis Emling Ausweiche mit vmax = 50 km/h. 
 

2.7.5. Signalisierte Geschwindigkeit 
 
Nicht relvant, da auf freier Strecke. 
 

3. Beschreibung des Vorfalls 
 

Bei der Fahrt des Zuges 71006 von Bf Niederspaching nach Bf Emling Ausweiche auf der 
Strecke LILO I entgleiste um ca. 17:37 Uhr der 13. Wagen (40 81 942 1 140-8) im 
km 33,430. Die Zugmannschaft bestehend aus dem Tfzf und Zugführer bemerkten die Ent-
gleisung erst durch die Zwangsbremsung infolge der Trennung der HLL zwischen dem 13. 
und 14. Wagen. Das Tfz von Z 71006 kam im km 32,100 zum Stillstand. 
 

 
Abbildung 8     Entgleister 13. Wagen von Z 71006, Blick von rechts - Quelle StH 

Fahrtrichtung Z 71006 
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Abbildung 9     Entgleister 13. Wagen von Z 71006, Blick von links - Quelle StH 
 

4. Verletzte Personen, Sachschäden und Betriebsbehinderungen 
 

4.1. Verletzte Personen 
 
Es wurden keine Personen verletzt oder getötet. 
 

4.2. Sachschäden an Infrastruktur 
 
ca. 1,3 km Oberbau beschädigt 

 
4.3. Sachschäden an Fahrzeugen 

 
Ein Bahndienst-Schotterwagen stark beschädigt 
 

4.4. Betriebsbehinderungen 
 

Sperre des Steckengleises vom 17. April 2008, 17:37 Uhr bis 18. April 2010, 
13:17 Uhr.  
 
Für die Dauer der Gleissperre war ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. 
 

4.5. Schäden an Umwelt 
 
Keine Schäden an der Umwelt. 

Fahrtrichtung Z 71006 
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5. Beteiligte, Auftragnehmer und Zeugen 
 

 RU / IM Stern & Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.H. 
 Fahrzeughalter ÖBB-Infrastruktur AG 

 

6. Untersuchungsverfahren 
 

Der Untersuchungsbericht stützt sich auf folgende Aktionen der UUB:  
 Untersuchung vor Ort nach dem Ereignis am 18. April 2010 

 
Bewertung der eingelangten Unterlagen: 

 Untersuchungsbericht des IM, eingelangt am 21. Mai 2010 
 Berichte zur Begutachtung des entgleisten Bahndienst-Schotterwagens, eingelangt 

am 27. Juli 2010 
 
Allfällige Rückfragen wurden bis 24. September 2010 beantwortet 

 

7. Aussagen / Beweismittel / Auswertungsergebnisse 
 

7.1. Auswertung der Registriereinrichtung des Tfz 
 

Die Aufzeichnung 
der Registrierein-
richtung des Tfz von 
Z 71006 (2016 911) 
wurde nach dem 
Ereignis gesichert, 
durch das RU 
ausgewertet und die 
Auswertung der 
UUB-Schiene zur 
Verfügung gestellt.  

 
 
 
 
Abbildung 10   Auswertung der Registriereinrichtung des Tfz 

 
Die mittels Sammelbefehl vorgeschriebene zulässigen Geschwindigkeit von 50 km/h 
wurde von Z 71006 eingehalten. Die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt der Entglei-
sung hat 34 km/h betragen. 
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7.2. Aussage Tfzf Z 71006: 

(gekürzt und sinngemäß) 
 

Der Tfzf gibt an, bei der Fahrt zwischen Prattsdorf Dachsberg und Gstocket einen 
Druckabfall in der HLL bemerkt zu haben. Dieser wurde durch eine Schnellbrem-
sung unterstützt. Nach dem Stillstand von Z 71006 im km 32,100 der Strecke LILO I 
wurde bei der Nachschau der entgleiste 13. Wagen festgestellt. 
 

7.3. Untersuchung des entgleisten Wagens  
 

Bei dem entgleisten Wagen 40 81 942 1 240-8 handelt es sich um einen unbelade-
nen Bahndienst-Schotterwagen des Fahrzeughalters ÖBB Infrastruktur AG.  
 
Der entgleiste Wagen wies folgende Merkmale auf:  
 
 Regime „s“ (100 km/h)  
 Eigenmasse 12 490 kg 
 Streckenklasse „C“ (20 t Achslast) Zuladung 26,5 t gemäß Lastgrenzraster 
 Streckenklasse „D“ ÖBB (21,0 t Achslast) Zuladung 28,5 t gemäß Zusatzraster 
 Länge über Puffer 9,64 m 
 Achsstand 6,00 m 
 Blattfederlaufwerk mit Doppelschakengehänge 
 Baujahr 1971 
 Das Fahrzeug hatte zum Zeitpunkt der Entgleisung eine gültige Registrierung 

im NVR 
 Letzte Revision 07.07.2006 bei einem 6-jährigen Instandhaltungsintervall 
 Per 20.07.2010 wurde der Wagen aus dem NVR gelöscht und ist für Verschrot-

tung und Entsorgung / Recycling von Materialien vorgesehen. 
 

 
Abbildung 11   Typenplan des entgleisten Wagens – Quelle ÖBB 
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Die Untersuchung des Wagens stützt sich auf: 
 

 Untersuchung vor Ort  am 18. April 2010. 
 Durchgeführte Sicherheitschecks (1 bis 3) am entgleisten Wagen und am 

vorgereihten Wagen 40 81 942 1 245-7 am 5. und am 6. Mai 2010 durch 
ÖBB Technische Services GmbH. 
Die durchgeführten Sicherheitschecks am Untergestell und am Laufwerk der 
entgleisten Wagen zeigten durch die Entgleisung bedingte  Abweichungen. 

 Überprüfung der Verwindesteifigkeit 
 

7.4. Verwindesteifigkeit gemäß TSI Güterwagen und ORE B55/RP8 
 
Zitat aus ORE B155/RP8: Voraussetzung für eine Verwindungsentgleisung ist das 
gleichzeitige Auftreten einer horizontalen Führungskraft mit einer Verminderung der 
vertikalen Radkraft am führenden Rad. Unter der Wirkung von Führungskraft und 
verminderter Radkraft kann ein an der Schiene anlaufendes Rad aufklettern. Zum 
Ablauf der Verwindungsentgleisung müssen beide Kräfte über eine ausreichende 
Wirklänge anstehen, um ein Aufklettern des Spurkranzes einzuleiten bzw. fortlau-
fend zu erzwingen. 
 
Im System Fahrweg/Fahrzeug verursachen die Gleisparameter 

 Gleisrichtung, 
 Gleisverwindung, 
 Gleisüberhöhung 

unterschiedliche Reaktionen beim Fahrzeug und beeinflussen den gesamten Sys-
temzustand. 
 
Die Richtungsänderung des Gleises, als geplantes Trassierungselement des Ober-
baus in Gleisbögen (Kreis- und Übergangsbogen) und Gleisverziehungen oder als 
Folge von horizontalen Richtungsfehlern, bestimmt zusammen mit der Charakteristik 
jeder Laufwerksbauart Zahlenwert, Kraftrichtung und Verlauf der horizontalen Füh-
rungskräfte zwischen Rad und Schiene. 
 
Eine Gleisverwindung ist als Konstruktionsmerkmal in Übergangsbögen aus über-
höhten Gleisbögen vorhanden. Die durch Höhenfehler hervorgerufenen Abweichun-
gen von der geometrischen Solllage des Fahrweges verursachen ebenfalls Gleis-
verwindungen. Diese Unterschiede in der gegenseitigen Höhenlage der Schienen 
bewirken die Torsion eines Fahrzeugs und leiten Änderungen in der Verteilung der 
Radkräfte ein. 
 
Weitere Radkraftänderungen werden durch die Gleisüberhöhung verursacht, deren 
Auswirkungen durch die resultierende Seitenbeschleunigung bestimmt sind. 
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Spezifische Radkraftabweichungen eines Fahrzeugs aus 

 Torsionsreibung, 
 Eigenverwindung des Untergestells und 
 Exzentrizität des Schwerpunktes 

können den wirksamen Betrag der Radkraftverminderung erhöhen. Zusätzliche Rad-
kraftabweichungen entstehen gegebenenfalls aus unsymmetrischer Beladung. 
 
Wird unter dem Einfluss einer Gleisverwindung die vertikale Radkraft eines führen-
den Rades vermindert, so besteht die Wahrscheinlichkeit einer Verwindungsentglei-
sung, wenn gleichzeitig eine horizontale Führungskraft aufgenommen werden muss. 
Dieser Fall kann bei Gleislagefehlern in der Geraden oder in Gleisbögen, insbeson-
dere aber im Übergangsbogen bei Ausfahrt aus überhöhten Gleisbögen eintreten.  
 
Die Wahrscheinlichkeit einer Verwindungsentgleisung wird erhöht, wenn 

 in engen Gleisbögen größere krümmungsbedingte Führungskräfte anstehen, 
 kleine Radkräfte bei leeren oder teilbeladenen Fahrzeugen mit geringem    

Eigengewicht wirken, 
 bei torsionsharten Fahrzeugen die verwindungsbedingte Radkraftänderung 

begünstigt wird, 
 bei niedriger Fahrgeschwindigkeit die Kräfte quasistatischen Bedingungen 

unterliegen, 
 durch trockene Schienen ungünstige Reibungsverhältnisse überwiegen. 

 
Gemäß TSI Güterwagen, Punkt 4.2.3.4.2.2. können Güterwagen Gleisverwindungen 
befahren, wenn der Quotient (Y/Q) bei stationären Prüfungen den Grenzwert Y/Q in 
Abschnitt 4.2.3.4.2.1 einhält für einen Gleisbogen mit Radius r = 150 m und für eine 
maßgebende Gleisverwindung von (Auszug): 
 
g lim = 20/2a*+ 2 für 2a* < 20 m Ergebnis : g lim = 5,33 ‰ 
 
Gemäß ORE B55/RP8, Figur 6 beträgt die einzuhaltende Fahrzeugprüfverwindung:  
 
g* = 15/2a* + 2 für 4,5 m ≤ 2a* ≤ 20 m Ergebnis: g* = 4,5 ‰ 
 
Die Längsbasis 2a* bezieht sich auf den Radsatzabstand bei zweiachsigen Wagen 
bzw. auf den Drehzapfenabstand bei Drehgestellgüterwagen.  
 

7.5. Überprüfung der Verwindesteifigkeit  
 
Der Wagen 40 81 942 1 240-8 war auf Grund der Entgleisungsfolgen für die Über-
prüfung der Verwindesteifigkeit nicht geeignet, deshalb wurden die Versuche an ei-
nem baugleichen Schotterwagen 40 81 942 1 500-5, Baujahr 1975 durchgeführt und 
darüber durch einen Zivilingenieur für Maschinenbau eine Beurteilung vorgenommen 
und ein Gutachten erstellt. 
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Gemäß Gutachten wurde ct* = 2.6391 x 1010 kNmm²/rad errechnet. 
 
Das gesamte Gutachten ist als Beilage angefügt. 
 
Da das Gutachten keine Aussage bezüglich der Einhaltung der zulässigen Verwin-
desteifigkeit zul ct* enthält, wurde dies von der UUB nachgerechnet. 
 

 
Abbildung 12   Vereinfachte Berechung der Verwindesteifigkeit – Blatt 1 
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Abbildung 13   Vereinfachte Berechung der Verwindesteifigkeit – Blatt 2 
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7.6. Untersuchung des Fahrweges durch IM 

 
Gemäß Bogenverzeichnis des IM hat der Bogen Nr. 122 folgende Sollwerte: 
 Radius = 185 m 
 Überhöhung = 100 mm 
 Rampenneigung = 1:560 
 

 
Abbildung 14   Gleis bei der Entgleisungsstelle km 33,430 - Quelle StH 

 

 
Abbildung 15   Gleismessschrieb - Quelle StH 

Überhöhung 

Pfeilhöhe 
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Laut IM wurde anhand des Gleismessschriebs, welcher nach der Entgleisung durch 
die Gleisstopfmaschine erstellt wurde, ein Überhöhungsfehler von 40 mm erkannt. 
Dieser Überhöhungsfehler wurde im Bogen mit einer Rampe von ca. 1:190 abge-
baut. Grund für den Überhöhungsfehler ist ein Unterbauschaden. 
 
Seitens des IM / RU wird angemerkt, dass im Zeitraum 2 Tage vor der Entgleisung – 
bis zur Entgleisung 67 Wagen der gleichen Bauart in diesem Streckenabschnitt 
problemlos transportiert wurden. 
 
Die Schmierung der Fahrkante des äußeren Schienenstranges war zum Zeitpunkt 
der Entgleisung tadellos.  
 
Die Änderung der Pfeilhöhe im Bereich der Entgleisungsstelle lässt außerdem einen 
Richtungsfehler erkennen (Änderung des Bogenhalbmesser von 185 m auf ca. 130 
m). 
 

7.7. Fahrweg Instandhaltungsplan des IM (Auszug) 
 
Der Fahrweg Instandhaltungsplan des IM umfasst: 
 
Punkt 2.4.1 Grenzwerte hinsichtlich Gleislagequalität  
 
Für folgende Parameter sind die SES zu erfassen und im Betrieb einzuhalten:  
 
 Querhöhe 
 Spurweite 

 
Für die Beurteilung der Gleislagequalität werden grundsätzlich die Werte des be-
lasteten Gleises, die durch die Messergebnisse dokumentiert sind, herangezogen. In 
Ausnahmefällen (z.B. fehlender Messwagenbetrieb, Sofortmaßnahmen) können für 
Überhöhung, Spurweite die Werte des unbelasteten Gleises herangezogen werden, 
wobei ein Unterschied zwischen den Spurweiten des belasteten und unbelasteten 
Gleises berücksichtigt werden muss. Die Spurweite des unbelasteten Gleises kann 
Abweichungen von mehreren mm gegenüber dem belasteten Gleis aufweisen – vor 
allem bei schlechtem Gleiszustand.  
 
Punkt 2.4.2 Zulässige Abweichungen von der gegenseitigen Höhenlage der Schie-
nen 
 
In der Geraden oder im Kreisbogen, als Differenz zwischen gemessener Überhö-
hung und Soll-Überhöhung (lt. Bogenverzeichnis):  
 

Strecken- und Gleisrang ES [mm] 

In den Streckenrängen 2, 3 und 4 in Gleisen a ±20 
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Punkt 2.4.3 Spurweite 
 
Für Instandhaltungszwecke ist die Spurweite der kleinste Abstand der Schienenin-
nenflächen im Bereich von 0 – 14 mm unter SOK.  
 
Spurweite 1.435 mm: 
 
Die minimale Fehlerlänge beträgt 3 m.  
Der Einzelfehler ist die Abweichung von der nominellen Spurweite 1,435 mm zum 
Spitzenwert. 
 
Er darf folgende Werte nicht überschreiten: 
 

Vmax [km/h] AS [mm] ES [mm] SES [mm] 

V≤80 -5/+25 -7/+30 -9/+35 

 
Überschreitungen der Messwerte in Weichen (Herz-/Radlenkerbereich) und Eisen-
bahnkreuzungen sind wegen der Fehlermöglichkeit bei der Messung einer Plausibili-
tätsprüfung zu unterziehen.  
 
Die Grenzwerte für die minimale Spurweite sind um die erforderliche Spurerweite-
rung zu erhöhen.  
 
Spurerweiterung in engen Bögen:  

 

Radius [m] ES [mm] 

R ≥ 175 0 

150 ≤ R < 175 + 5 

125 ≤ R < 150 +10 

100 ≤ R < 125 +15 
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7.8. Anwendung des ORE B55/RP8 

 
Gemäß ORE B55/RP8 scheint als mutmaßliche Ursache solcher Entgleisungen ein 
gleichzeitiges Auftreten von Radkraftänderungen aus großen Gleisüberhöhungen 
und -verwindungen in Gleisbögen mit engen Gleisbogenhalbmessern zu sein, wenn 
sie mit geringer Geschwindigkeit befahren werden. 
 
Die Wahrscheinlichkeit einer Verwindungsentgleisung wird erhöht, wenn  

 in engen Gleisbögen größere krümmungsbedingte Führungskräfte anstehen,  
 kleine Radkräfte bei leeren oder teil beladenen Fahrzeugen mit geringem   

Eigengewicht wirken, 
 bei torsionsharten Fahrzeugen die verwindungsbedingte Radkraftänderung 

begünstigt wird, 
 bei niedriger Fahrgeschwindigkeit die Kräfte quasistatischen Bedingungen 

unterliegen, 
 durch trockene Schienen ungünstige Reibungsverhältnisse überwiegen. 

 
Bei gleichbleibender Fahrzeugprüfverwindung gemäß ORE B55/RP8, Figur 6            
(g* = 15/2a* + 2; 4,5 m ≤ 2a* ≤ 20 m) gilt für die einzelnen Bereiche: 
 
Bereich 1:  keine Einschränkungen, lim g1° = (20/2a*)+3 ≤7 ‰  
 da die zulässige Überhöhung zul u1 ≤ (r – 100) / 2 einhält 
 
Bereich 2: eingeschränkte Gleisgrenzverwindung und Begrenzung der zulässigen 

Überhöhung 
lim g2° = (20/2a*)+1,5; 3,0 ‰ ≤ lim g2° ≤ 6,0 ‰ 
weil die Überhöhung zul u2 > u > zul u1 ; zul u2 = (r – 50 ) / 2 beträgt 

 
Bereich 3: eingeschränkte Gleisgrenzverwindung und Begrenzung der zulässigen 

Überhöhung mit zusätzlichen Maßnahmen 
lim g2° = (20/2a*)+1,5; 3,0 ‰ ≤ lim g2° ≤ 6,0 ‰ 
weil die Überhöhung u ≥ zul u2 beträgt 

 
Dabei gilt u [mm] und r [m]. 
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Abbildung 16   ORE B55/RP8 - Figur 7 

 
X Sollwerte gemäß Bogenverzeichnis: r = 185 m, ü = 100 mm 
 
Als zusätzliche Sicherheit gegen Entgleisungen werden für den Bereich 3 im 
Bericht ORE B55/RP8, Figur 7 das Anbringen von Leitschienen oder Einrich-
tungen für die Schmierung der Schienen (Fahrkante) genannt. 

x 
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7.9. Spurkranzschmieranlage der Tfz des IM 

 
Die Schmierung der Fahrkanten wird durch die auf der LILO eingesetzten Tfz mittels 
Spurkranzschmieranlage gewährleistet. Dabei handelt es sich um ein Fabrikat Se-
cheron-Sepuls. Das Schmiermittel mit der Bezeichnung F234 Mod. 1 wird auch bei 
den ÖBB verwendet. 
 

8. Zusammenfassung der Erkenntnisse 
 

8.1. Fahrgeschwindigkeit 
 
Die zulässige Fahrgeschwindigkeit wurde von Z 71006 eingehalten. 
 

8.2. Beteiligte Fahrzeuge 
 
Das entgleiste Fahrzeug kann auf Grund seines Erhaltungszustandes mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit als Ursache für die Entgleisung ausgeschlossen 
werden. Ein an einem baugleichen Wagen durchgeführter Verwindeversuch gemäß 
ORE B55/RP8 zeigte als Ergebnis die Einhaltung der zulässigen Verwindesteifigkeit. 
 

8.3. Fahrweg 
 
Durch einen Unterbauschaden bildete sich ein Überhöhungsfehler von 40 mm, der 
eine Rampenneigung von 1:190 bewirkte. Gemäß Infrastrukturbasisdaten zur Stan-
dardsicherheitsbescheinigung ist eine maximale Rampenneigung von 1 : 400 zuläs-
sig.  
 
Durch die zu große Rampenneigung kam es beim entgleisten Wagen trotz Einhal-
tung der Fahrzeugprüfverwindung zu einer Radentlastung an der Außenschiene des 
Übergangsbogens. 
 
Weiters wurde im Bereich der Entgleisungsstelle ein massiver Richtungsfehler fest-
gestellt (Änderung des Bogenhalbmessers von 185 m auf ca. 130 m). 
 

8.4. Regelwerke für die Instandhaltung des Fahrweges des IM 
 
Gemäß Instandhaltungsplan des IM müssen die SES folgender Gleisparameter 
überprüft und eingehalten werden: 
 
 Querhöhe 
 Spurweite 
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Weitere Gleisparameter (Aufzählung nicht vollständig) wie  
 
 Längshöhe 
 Richtung 
 Verwindung 
 Zulässige Abweichung von der gegenseitigen Höhenlage der Schienen 

 
sollten ebenfalls maschinell messtechnisch erfasst und eingehalten werden.  
Voraussichtlich per 1. Jänner 2011 wird die TSI CON RAIL INFRA in Kraft gesetzt. 
 

9. Sonstige, nicht unfallkausale Unregelmäßigkeiten 
 

9.1. Betriebliche Unterlagen 
 
Gemäß Buchfahrplan LILO, Heft 4, Fahrplanmuster B 71006 des IM ist eine zulässi-
ge Höchstgeschwindigkeit von vmax = 40 km/h und Bh = 51 % vorgeschrieben. Ge-
mäß Sammelbefehl für Z 71006 des IM wurde eine vmax = 50 km/h und Bh = Ba = 67 
% vorgeschrieben. 
 

9.2. Anschrift des Zusatzrasters des entgleisten Schotterwagens 
 
Der entgleiste Schotterwagen 40 81 942 1 240-8 wies die Anschrift eines Zusatzras-
ters für die Streckenklasse „D“ ÖBB auf. Dies bedeutet 21,0 t Achslast und Zuladung 
28,5 t.  
 
Gemäß Sicherheitsempfehlung für bestimmte Radsatzwellen verlautbart mit 
GZ: BMVIT-224.067/0001-IV/SCH/5/2009 vom 2. Juli 2009 dürfen bestimmte 
Radsatzwellen  gemäß MB UIC 510-1, Typ A eine zulässige Achslast von 20,0 t 
nicht überschreiten. 

10. Ursache 
 
Als Ursache für die Entgleisung ist ein Unterbauschaden anzusehen; dieser bewirkte einen 
Fehler der Gleisüberhöhung und daraus resultierend einen Verwindungsfehler des Gleises.  
 

11. Berücksichtigte Stellungnahmen 
 
Noch offen. 
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12. Sicherheitsempfehlungen 
 

Gemäß EU Richtlinie 49/2004, Artikel 25 - Absatz 2 werden die Empfehlungen an die Si-
cherheitsbehörde und, sofern es die Art der Empfehlung erfordert, an andere Stellen oder 
Behörden in dem Mitgliedstaat oder an andere Mitgliedstaaten gerichtet. Die Mitgliedstaa-
ten und ihre Sicherheitsbehörden ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzu-
stellen, dass die Sicherheitsempfehlungen der Untersuchungsstellen angemessen berück-
sichtigt und gegebenenfalls umgesetzt werden. 
 

laufende 

Jahres-

nummer 

Sicherheitsempfehlung (unfallkausal) richtet sich an 

 
A-124/2010 

 

Überprüfung, ob es zielführend ist, auf bestimmten Stre-
ckenabschnitten die derzeit vorhandene Überhöhung zu 
reduzieren. 
Begründung: Bei Einhaltung der Überhöhung gemäß ORE 

B55/RP8, Bereich 1, müssen die Grenzwerte für die Gleisver-

windung nicht eingeschränkt werden. 

IM 

 
A-125/2010 

 

Überprüfung der Instandhaltungsregelwerke bezüglich der 
zulässigen Instandhaltungsparameter (ES und SES) auf 
die zulässige Gleisverwindung im Zusammenhang mit der 
Gleisüberhöhung und Richtung. 
Begründung: Bei den angewendeten SES werden die Erkennt-

nisse des ORE B55/RP8 nicht eingehalten. 

Anmerkung: Voraussichtlich tritt per 1. Jänner 2011 die TSI für 

Teilsystem „Infrastruktur „ des konventionellen Eisenbahnsys-

tems in Kraft. 

IM 

 
laufende 

Jahres-

nummer 

Sicherheitsempfehlung (nicht unfallkausal) richtet sich an 

 
A-126/2010 

 

Überprüfung, ob die Anschrift der Lastgrenze D mit einer 
Radsatzlast von 21,0 t bei dieser Fahrzeugserie auf 
Grund der verwendeten Radsatzwellen zulässig ist. 
Begründung: Sicherheitsempfehlung für bestimmte Radsatzwel-

len 

GZ: BMVIT-224.067/0001-IV/SCH/5/2009 vom 2. Juli 2009 

Fahrzeughalter 

 
A-127/2010 

 

Überprüfung, ob die gemäß Buchfahrplan vorgeschriebe-
ne Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h mittels allgemei-
nen Befehl, unter Angabe eines höheren Bremsausma-
ßes auf 50 km/h erhöht werden darf. 

IM 
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Die Sicherheitsbehörde und andere Behörden oder Stellen sowie gegebenenfalls andere 
Mitgliedstaaten, an die die Empfehlungen gerichtet sind, unterrichten die Untersuchungs-
stelle mindestens jährlich über Maßnahmen, die als Reaktion auf die Empfehlung ergriffen 
wurden oder geplant sind (EU Richtlinie 49/2004, Artikel 25 - Absatz 3). 

 
Dieser Untersuchungsbericht ergeht an: 
 
Unternehmen / Stelle Funktion 

Linzer Lokalbahn AG Eigentümer 

Stern&Hafferl Verkehrsgesellschaft m.b.H.  IM / RU 

ÖBB-Infrastruktur AG Fahrzeughalter 

Herr Landeshauptmann von Oberösterreich Behörde 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Behörde 

BMWFJ - Clusterbibliothek 
Europäisches 

Dokumentations-
zentrum 

 
 
 
 

Wien, am 28. Dezember 2010 
 
 
 

Der Untersuchungsleiter: 
 
 
 

Ing. Johannes Piringer eh. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beilagen:  Gutachten Dipl.-Ing. Dr. tech. A. Kurt Machinek, Zivilingenieur für Maschinenbau 
 Fristgerecht eingelangte Stellungnahmen 
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Beilage Gutachten Dipl.-Ing. Dr. tech. A. Kurt Machinek, Zivilingenieur 
für Maschinenbau 
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Beilage fristgerecht eingelangte Stellungnahmen 
 
Litera Stellungnahme des IM / RU eingelangt am 16. November 2010: 
 
 
a) 
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und deren Berücksichtigung 
 
Die Sicherheitsempfehlungen sind im Punkt 12 mit einer fortlaufenden Jahresnummer enthal-
ten. 
 
 
Litera 
 

 
Anmerkung 

a) Bezüglich des verschrotteten Fahrzeuges wurden keine Daten vorgelegt, die einen 
Hinweis auf einen nicht ordnungsgemäßen Zustand nachweisen.  
Der Nachweis der Verwindesteifigkeit an einem baugleichen Fahrzeug ist zulässig, 
da die gemessene Verwindesteifigkeit (ct* = 1,14 x 1010 kNmm²/rad) kleiner als die 
zulässige Grenzverwindung (ct*zul = 2,84 x 1010 kNmm²/rad) ist. 

 


